
 

 

Beitragsordnung Abteilung Leichtathletik 

 

Gemäß § 6 Nr.3 Satz 3 der Satzung wird die Höhe des Sportbeitrags, die Aufnahme gebühr, 

evtl. Abteilungs-Umlagen und eine von § 6 Nr.3 Satz 5 abweichende Zahlungsweise durch die 

Abteilungsversammlung festgelegt. 

Der Sportbeitrag beträgt: 

1.  

 

 


